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Verordnung 
über Umweltdaten

vom 13 . November 1989

Zur Gewinnung, 'Bearbeitung und Veröffentlichung von 
Umweltdaten wird folgendes verordnet:

§ 1
Grundsätze

(1) Umweltdaten über den Zustand der natürlichen Lebens
umwelt der Bürger sind grundsätzlich öffentlich.

(2) Die Gewinnung, Bearbeitung und Veröffentlichung von 
Umweltdaten obliegt den zuständigen staatlichen Kontroll
organen. Das sind
— die Staatliche Umweltinspektion für die großräumige 

Übersicht über den Zustand der Atmosphäre sowie über die 
schadlose Beseitigung industrieller Abprodukte,

— die Staatliche Gewässeraufsicht für den Zustand der Ge
wässer und den atmosphärischen Niederschlag,

— die Staatliche Hygieneinspektion für den Zustand der Luft, 
des Trinkwassers, der Nahrungsmittel, des Bodens und die 
Wirkung von Lärm und Schwingungen sowie über die 
schadlose Beseitigung von Kommunalabfällen.

(3) Die Gewinnung, Bearbeitung und Veröffentlichung von 
Daten über radioaktive Verunreinigungen der Umwelt obliegt 
dem Staatlichen Amt für Atomsicherheit und Strahlenschutz.

(4) Bei der Gewinnung, Bearbeitung und Veröffentlichung 
von Umweltdaten sind der Rechtsschutz der Bürger, juristi
scher Personen und die Interessen der nationalen Sicherheit

sowie der Landesverteidigung entsprechend der Anordnung 
vom 22. Dezember 1987 über den Geheimnisschutz (Sonder
druck Nr. 1306 des Gesetzblattes) zu wahren.

§ 2
Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung regelt die Aufgaben, Rechte und 
Pflichten bei der Gewinnung, Bearbeitung und Veröffentli
chung von Informationen und Meßwerten über den Zustand 
der natürlichen Umwelt.

(2) Diese Verordnung gilt für
— Staatsorgane,
— Kombinate, Betriebe, Genossenschaften, wirtschaftslei

tende Organe, Einrichtungen sowie private Handwerker 
und Gewerbetreibende (nachfolgend Betriebe genannt),

— gesellschaftliche Organisationen,
— Bürger.

(3) Die Gewinnung, Bearbeitung und Veröffentlichung von 
Umweltdaten für wissenschaftliche Zwecke, für Lehre und 
Bildung ist von den zuständigen Leitern zu regeln. Die Ge
winnung, Bearbeitung und Veröffentlichung von Umwelt
daten im Rahmen der außerberuflichen Tätigkeit der Bürger 
wird durch diese Verordnung nicht berührt.

(4) Rechtsverbindlichkeit besitzen nur solche Umweltdaten, 
die gemäß dieser Verordnung gewonnen, bearbeitet oder ver
öffentlicht werden.

§3
Definition

(1) Umweltdaten im Sinne dieser Verordnung sind die Le
bensumwelt der Bürger betreffende Informationen und Meß-


